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Neu eröffnete Verfahren gemäß § 43 EnWG: 
 
Das Bergamt Stralsund und das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie haben 
am 07.04.2017das Planfeststellungs- bzw. Genehmigungsverfahren Nord Stream 2 er-
öffnet. 
 
Die Nord Stream 2 AG (nachfolgend Vorhabenträger) beabsichtigt die Errichtung und 
den Betrieb einer Erdgashochdruckleitung von der russischen Narva Bucht durch die 
Ostsee bis zum deutschen Anlandungspunkt bei Lubmin. Das Unternehmen plant, zwei 
Leitungen mit einem Durchmesser von ca. 1.200 mm und einer Gesamtlänge von ca. 
1.225 km zu verlegen. Die Pipelinetrasse soll von Bornholm kommend, durch den deut-
schen Festlandsockel und dann in südwestlicher Richtung im deutschen Küstenmeer 
durch den Greifswalder Bodden bis zum Anlandepunkt Lubmin 2 verlaufen. 
 
Das Vorhaben führt an Land zu Grundinanspruchnahmen westlich des Auslaufkanals 
des ehemaligen Kernkraftwerkes Lubmin im Gebiet des Bebauungsplans Nr. 1 „Indust-
rie- und Gewerbegebiet Lubminer Heide“, Gemeinde Lubmin, Amt Lubmin. Zudem er-
folgen an Land auch Grundinanspruchnahmen für die Kompensationsmaßnahme 1 
„Wreecher See“ auf dem Gebiet der Stadt Garz/Rügen im Amt Bergen auf Rügen und 
der Stadt Putbus, für die Kompensationsmaßnahme 2 „Ossen“ auf dem Gebiet der Ge-
meinden Bergen auf Rügen, Buschvitz und Ralswiek im Amt Bergen auf Rügen, für die 
Kompensationsmaßnahme 3 „Mellnitz-Üselitzer Wiek“ auf dem Gebiet der Gemeinde 
Poseritz im Amt Bergen auf Rügen, für die Kompensationsmaßnahme 4 „Insel 
Schadefähre“ auf dem Gebiet der Gemeinde Bargischow im Amt Anklam-Land und für 
die Kompensationsmaßnahme 7 „Lobber See“ auf dem Gebiet der Gemeinden Göhren 
und Middelhagen im Amt Mönchgut-Granitz. 
 
Das Bergamt Stralsund und das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie haben 
jeweils festgestellt, dass aufgrund der geplanten Länge und des geplanten Durchmes-
sers der Leitungsstränge des Vorhabens im Küstenmeer und im Festlandsockel 
Deutschlands gemäß § 43 Satz 1 Nr. 2 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) und gemäß § 
133 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, Abs. 2a Bundesberggesetz (BBergG) jeweils in Verbindung mit 
§ 3b Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit Anlage 1, Nr. 19.2.1 des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG) sowohl für den im deutschen Küstenmeer als auch 
für den im deutschen Festlandsockel gelegenen Abschnitt der Erdgashochdruckleitung 
jeweils die Pflicht zur Prüfung der Umweltverträglichkeit besteht.  
 
Genehmigungsverfahren in Deutschland 
 
Mit Schreiben vom 22.03.2013 hat die Firma Nord Stream AG (nach Wechsel des Vor-
habenträgers nunmehr Nord Stream 2 AG, Baarerstraße 52, 6300 Zug, Schweiz) 

beim Bergamt Stralsund 

1. die Planfeststellung des vorgenannten Vorhabens nach § 43 Satz 1 Nr. 2 EnWG im 
deutschen Küstenmeer 

2. die Genehmigung des vorgenannten Vorhabens nach § 133 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
BBergG für den deutschen Festlandsockel  

und beim Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie  

3. die Genehmigung des vorgenannten Vorhabens nach § 133 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
BBergG über dem deutschen Festlandsockel 
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beantragt. 

 
Das Bergamt Stralsund und das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie haben 
vereinbart, das Planfeststellungs- und das Genehmigungsverfahren (zu 1, 3) in enger 
Kooperation durchzuführen und weitest möglich zu koordinieren. Das Verfahren zu 2 
unterliegt keiner Umweltverträglichkeitsprüfungspflicht und ist ein nichtöffentliches Ver-
fahren. 
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt für den im deutschen Küstenmeer gelegenen 
Abschnitt der Erdgashochdruckleitung gemäß § 43a EnWG und für den in oder auf dem 
deutschen Festlandsockel gelegenen Abschnitt der Erdgashochdruckleitung nach § 133 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, Abs. 2a BBergG jeweils in Verbindung mit § 9 Abs. 1 UVPG. Darü-
ber hinaus erfolgt eine grenzüberschreitende Beteiligung nach den §§ 8 und 9a UVPG. 
Folgende Unterlagen insbesondere über die Umweltauswirkungen des Vorhabens wur-
den vom Vorhabenträger vorgelegt: 
- Band A: Vorhaben und Zulassungen (= Erläuterungsbericht, u.a. mit Beschrei-

bung des Vorhabens, seinem energiewirtschaftlichen Bedarf und einer 
Zusammenfassung der wesentlichen Umweltunterlagen) 

- Band B: Alternativenprüfung 
- Band C: Technischer Erläuterungsbericht, u.a. Beschreibung des Vorhabens mit 

Angaben über Standort, Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und Bo-
den, einschließlich Immissionsprognosen z.B. zu Lärm, Erschütterungen, 
Licht, Luftschadstoffen 

- Band D: Umweltverträglichkeitsstudie, vor allem mit einer Beschreibung der zu 
erwartenden erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen – auch 
grenzüberschreitend, und einer allgemein verständlichen, nichttechni-
schen Zusammenfassung 

- Band E: Flora-Fauna-Habitat-Verträglichkeitsuntersuchungen 
- Band F: Biotopschutzrechtliche Prüfung, Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
- Band G: Landschaftspflegerischer Begleitplan für den Trassenabschnitt deutsches 

Küstenmeer, Landschaftspflegerischer Begleitplan für den Trassenab-
schnitt deutscher Festlandsockel 

- Band H: Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie, Fachbeitrag zur Meeresstrate-
gie-Rahmenrichtlinie 

- Band I1-I3: Materialbände und Anträge, insbesondere Bauantrag, Wasserrechtsan-
trag 

- Band J: Espoo-Bericht (= Unterlagen nach dem Übereinkommen über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung im grenzüberschreitenden Rahmen - Espoo-
Vertragsgesetz) und Espoo-Atlas 

 
Diese vollständigen Planunterlagen einschließlich der Unterlagen über die Umweltaus-
wirkungen des Vorhabens liegen im Zeitraum 

vom 18.04. bis 17.05.2017 

an folgenden Orten und während der genannten Öffnungszeiten, sowie nach Vereinba-
rung auch außerhalb dieser Zeiten, zu jedermanns Einsichtnahme aus: 
 
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 
Bibliothek, Bernhard-Nocht-Straße 78, 20359 Hamburg 
Montag bis Donnerstag 09:00 bis 15:00 Uhr 
Freitag   09:00 bis 14:30 Uhr 
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Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 
Bibliothek, Neptunallee 5, 18057 Rostock 
Montag bis Freitag  09:00 bis 14:00 Uhr 
 
Bergamt Stralsund 
Raum A328, Frankendamm 17, 18439 Stralsund 
Montag bis Donnerstag 08:00 bis 15:30 Uhr 
Freitag   08:00 bis 12:00 Uhr 
 
Amt Bergen auf Rügen 
Bauamt, Markt 5-6, 18528 Bergen 
Dienstag   09:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr 
Donnerstag   13:30 bis 17:30 Uhr 
 
Amt Lubmin 
Bauamt, Geschwister-Scholl-Weg 15, 17509 Lubmin 
Dienstag   09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr 
Mittwoch   09:00 bis 12:00 Uhr 
Donnerstag   09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr 
Freitag   09:00 bis 12:00 Uhr 
 
Amt Mönchgut-Granitz 
Bauamt, Göhrener Weg 1, 18586 Ostseebad Baabe 
Dienstag   09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr 
Donnerstag   09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr 
 
Amt Usedom-Nord 
Bauamt, Möwenstraße 1, 17454 Zinnowitz 
Montag   09:00 bis 12:00 Uhr 
Dienstag   09:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr 
Mittwoch   09:00 bis 12:00 Uhr 
Donnerstag   09:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr 
 
Stadt Putbus 
Bauamt, Markt 8, 18581 Putbus 
Dienstag, Donnerstag 09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr 
Freitag   09:00 bis 12:00 
 
Amt Anklam-Land 
Beratungsraum, Rebelower Damm 2, 17392 Spantekow 
Dienstag   09:00 bis 11:30 Uhr und 12:30 bis 18:00 Uhr 
Donnerstag   09:00 bis 11:30 Uhr und 12:30 bis 15:00 Uhr 
 
Die Planunterlagen werden ab Beginn der Auslegung am 18.04.2017 auch über die In-
ternetseiten des Bergamtes Stralsund (www.bergamt-mv.de, Service, Genehmigungs-
verfahren) und des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (www.bsh.de, 
Rubrik „Öffentliche Bekanntmachung“) zugänglich gemacht; maßgeblich ist jedoch der 
Inhalt der zur Einsicht ausgelegten Unterlagen. 
 

Für das energiewirtschaftsrechtliche Planfeststellungsverfahren für den im deutschen 
Küstenmeer gelegenen Abschnitt der Erdgashochdruckleitung sowie für die abschlie-
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ßende Planungsentscheidung einschließlich der Erteilung beantragter wasserrechtlicher 
Gestattungen und weiterer öffentlich-rechtlicher Genehmigungen, Verleihungen, Er-
laubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen und Planfeststellungen ist das Bergamt Stral-
sund zuständig. Für das Verfahren sowie für die abschließende Genehmigungsent-
scheidung hinsichtlich der Ordnung der Nutzung und Benutzung der Gewässer und des 
Luftraumes über diesen Gewässern im Bereich des deutschen Festlandsockels ist das 
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie zuständig. Als mögliche Entscheidun-
gen kommen die jeweilige Zulassung des Vorhabens - gegebenenfalls verbunden mit 
Schutzanordnungen und sonstigen Nebenbestimmungen - durch Erlass eines Plan-
feststellungsbeschlusses oder durch Erteilung einer Genehmigung hinsichtlich der Ord-
nung der Nutzung und Benutzung der Gewässer und des Luftraumes über diesen Ge-
wässern oder die Ablehnung des jeweiligen Antrags in Betracht. Das Bergamt Stralsund 
und das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie sind auch für weitere Fragen 
betreffend relevanter Informationen über das Vorhaben zuständig. 
 
Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann bis zwei Wochen 
nach Ablauf der Auslegungsfrist - und damit bis einschließlich zum 31.05.2017 - 
schriftlich oder zur Niederschrift beim Bergamt Stralsund, beim Bundesamt für See-
schifffahrt und Hydrographie oder bei einer der weiteren vorgenannten Auslegungsstel-
len Einwendungen gegen den Plan bzw. das Vorhaben erheben (Einwendungsfrist). Für 
die Fristwahrung ist der Eingang der Einwendung maßgeblich. Die Einwendung muss 
den geltend gemachten Belang und das Maß der Beeinträchtigung erkennen lassen. 
 
Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist in jedem Verfahrensstadium möglich. 
Die Bevollmächtigung ist durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu den 
Akten des Bergamtes Stralsund und/oder des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hyd-
rographie als Anhörungsbehörden zu geben ist. 
 
In Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet 
oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige 
Eingaben), ist ein Unterzeichner mit Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter der übri-
gen Unterzeichner für das Verfahren zu bezeichnen, soweit er nicht von ihnen als Be-
vollmächtigter bestellt ist (§ 17 Verwaltungsverfahrensgesetz - VwVfG [Bund und M-V]). 
Diese Angaben müssen deutlich sichtbar auf jeder mit einer Unterschrift versehenen 
Seite enthalten sein, andernfalls können diese Einwendungen unberücksichtigt bleiben 
(§ 17 Abs. 2 VwVfG [Bund und M-V]). Dies gilt auch für Einwendungen, die nicht dem 
Gebot der Schriftform genügen. Die Schriftform wird durch ein eigenhändig unterzeich-
netes Schriftstück gewahrt. 
 
Vereinigungen, die aufgrund einer Anerkennung nach anderen Rechtsvorschriften be-
fugt sind, Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) gegen die Ent-
scheidungen einzulegen, werden hiermit entsprechend von der Auslegung des vollstän-
digen Plans bzw. der Antragsunterlagen benachrichtigt. Es wird ihnen Gelegenheit ge-
geben, innerhalb der oben genannten Einwendungsfrist beim Bergamt Stralsund, beim 
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie oder bei einer der weiteren vorgenann-
ten Auslegungsstellen Stellungnahmen schriftlich oder zur Niederschrift abzugeben. 
 
Einwendungen und Stellungnahmen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln 
beruhen, sind nach Ablauf der Einwendungsfrist im Verwaltungsverfahren ausgeschlos-
sen. Die gerichtliche Geltendmachung bleibt hiervon unbenommen. 
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Die rechtzeitig erhobenen Einwendungen und Stellungnahmen werden mit dem Vorha-
benträger, den Behörden, den Betroffenen sowie denjenigen, die Einwendungen erho-
ben oder Stellungnahmen abgegeben haben, grundsätzlich in einem Termin erörtert, 
der noch ortsüblich bekannt gemacht wird (Erörterungstermin). 
 
Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. Personen, die Einwendungen erhoben haben, 
oder die Vereinigungen, die Stellungnahmen abgegeben haben, bzw. bei gleichförmi-
gen Eingaben der Vertreter, werden von dem Termin gesondert benachrichtigt. Sind 
mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können sie durch öffentliche Be-
kanntmachung ersetzt werden. Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungs-
termin kann auch ohne ihn verhandelt werden. 
 
Kosten, die durch Einsichtnahme in die Plan- bzw. Antragsunterlagen, Erhebung von 
Einwendungen und Stellungnahmen, Teilnahme am Erörterungstermin oder der Vertre-
terbestellung entstehen, werden nicht erstattet. Im Rahmen des Planfeststellungsver-
fahrens geltend gemachte Entschädigungsansprüche werden in einem gesonderten 
Entschädigungsverfahren behandelt, soweit über sie nicht in der Planfeststellung dem 
Grunde nach zu entscheiden ist. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Planfeststellungs- und die Genehmigungsbehörde 
den Vorhabenträger zur sachgerechten Entscheidungsfindung über die Einwendungen 
und Stellungnahmen unterrichten. Über die Einwendungen wird nach Abschluss der 
Anhörungsverfahren durch die PIanfeststellungsbehörde (Bergamt Stralsund, Franken-
damm 17, 18439 Stralsund) in der das Verwaltungsverfahren abschließenden Pla-
nungsentscheidung entschieden. Die Zustellung dieser Entscheidung an die Einwender 
oder die Vereinigungen, die Stellungnahmen abgegeben haben, kann durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden, wenn jeweils mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen 
sind. Die Genehmigungsbehörde (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, 
Bernhard-Nocht-Straße 78, 20359 Hamburg) erarbeitet unter anderem auf der Grundla-
ge der Äußerungen der betroffenen Öffentlichkeit eine zusammenfassende Darstellung 
der Umweltauswirkungen des Vorhabens und berücksichtigt diese Bewertung bei der 
Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens im Hinblick auf eine wirksame Um-
weltvorsorge. 
 
Vom Beginn der Auslegung des Plans an tritt im der Planfeststellung unterliegenden 
Gebiet des deutschen Küstenmeers und des deutschen Festlands eine Veränderungs-
sperre in Kraft (§ 44a Abs. 1 EnWG). Ab diesem Zeitpunkt dürfen auf den vom Plan be-
troffenen Flächen bis zu ihrer Inanspruchnahme wesentlich wertsteigende oder die ge-
planten Baumaßnahmen erhebliche erschwerende Veränderungen nicht vorgenommen 
werden. Veränderungen, die in rechtlich zulässiger Weise vorher begonnen worden 
sind, Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher zulässig ausgeübten Nut-
zung werden davon nicht berührt. Darüber hinaus steht ab diesem Zeitpunkt dem Trä-
ger des Vorhabens ein Vorkaufsrecht an den vom Plan betroffenen Flächen zu (§ 44a 
Abs. 3 EnWG). Die Veränderungssperre und das Vorkaufsrecht gelten nicht für das 
dem bergrechtlichen Genehmigungsverfahren unterliegenden Gebiet des deutschen 
Festlandssockels. 
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Verfahren nach dem UNECE-Übereinkommen über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
im grenzüberschreitenden Rahmen („Espoo-Konvention“) 

 
Die Gesamttrasse der geplanten Erdgashochdruckleitung von der Narva Bucht nach 
Lubmin soll in Bereichen außerhalb deutscher Jurisdiktion durch die ausschließlichen 
Wirtschaftszonen der Länder Russland, Finnland, Schweden und Dänemark sowie 
durch russische Territorialgewässer in der Ostsee verlaufen. In diesen Ländern werden 
Genehmigungsverfahren und Umweltverträglichkeitsprüfungen für das Vorhaben 
durchgeführt. Da als Folge der Realisierung des gesamten Vorhabens grenzüberschrei-
tende Auswirkungen auf sämtliche Ostseeanrainerstaaten möglich sind, ist entspre-
chend der Espoo-Konvention eine grenzüberschreitende Umweltverträglichkeitsprüfung 
durchzuführen. 
 
Die Espoo-Konvention sieht vor, dass jeder Staat, in dem ein Projekt mit grenzüber-
schreitenden Auswirkungen geplant ist („Ursprungspartei“), den hiervon „betroffenen 
Vertragsparteien“ die Dokumentation zur Umweltverträglichkeitsprüfung zur Verfügung 
stellt. Die jeweiligen Vertragsparteien veranlassen dann die Verteilung der Dokumenta-
tion an die Behörden und Öffentlichkeit der jeweils betroffenen Vertragsparteien in den 
voraussichtlich betroffenen Gebieten. Der Öffentlichkeit dieser Staaten soll Gelegenheit 
zur Beteiligung durch Unterrichtung über das Vorhaben und die Möglichkeit zur Stel-
lungnahme gegeben werden. Die etwaigen Stellungnahmen werden im Planfeststel-
lungs- bzw. Genehmigungsverfahren berücksichtigt. 
 
Die Unterlagen, die Deutschland nach der Espoo-Konvention von anderen Staaten zu 
den grenzüberschreitenden Umweltauswirkungen des Vorhabens erhalten hat, liegen 
ebenfalls an den oben genannten Orten im genannten Zeitraum öffentlich aus und wer-
den außerdem über das Internet zugänglich gemacht (www.bergamt-mv.de, Service, 
Genehmigungsverfahren bzw. www.bsh.de, Rubrik „Öffentliche Bekanntmachung“). Zu 
diesen Unterlagen können Stellungnahmen auch an den oben genannten Orten schrift-
lich oder zur Niederschrift bis einschließlich 31.05.2017 abgegeben werden. 
 
Die zu den Unterlagen über die grenzüberschreitenden Auswirkungen des Vorhabens 
beim Bergamt Stralsund, beim Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie oder bei 
einer der weiteren vorgenannten deutschen Auslegungsstellen eingehenden Stellung-
nahmen werden der zuständigen Behörde des jeweiligen Staates übersandt. Möglich ist 
darüber hinaus, die Stellungnahmen innerhalb der angegebenen Frist an folgende Be-
hörden der anderen Staaten abzugeben: Russland: Ministry of Natural Resources and 
Environment of the Russian Federation, Department of International Cooperation, 4/6, 
B. Gruzinskayastreet, D-242 GSP-5, RU-123995 Moscow; Finnland: Ministry of the En-
vironment, Aleksanterinkatu 7 / P.O. Box 35, FI-00023 Government; Schweden: Swed-
ish Environmental Protection Agency, Policy Implementation Department, Tegelbacken 
2, SE-10648 Stockholm; Dänemark: Ministry of the Environment and Food of Denmark, 
The Danish Environmental Protection Agency, Haraldsgade 53, DK-2100 Copenhagen. 
 
 
 
 
 

letzte Aktualisierung: 10.04.2017 


